
451

I N H A L T

5324

Herausgegeben von der Niedersächsischen Staatskanzlei (E-Mail: amtsblattstelle@stk.niedersachsen.de)
Verlag und Druck: Umweltdruckhaus Hannover GmbH, Klusriede 23, 30851 Langenhagen, Telefon 0511 475767-0, Telefax 0511 475767-19,
www.umweltdruckhaus.de. Erscheint nach Bedarf, in der Regel wöchentlich. Laufender Bezug und Einzelstücke können durch den Verlag bezogen
werden. Bezugspreis pro Jahr 130,40 €, einschließlich 8,53 € Mehrwertsteuer und 12,80 € Portokostenanteil. Bezugskündigung kann nur 6 Wochen
vor Jahresende schriftlich erfolgen. Einzelnummer je angefangene 16 Seiten 1,55 €. ISSN 0341-3500. Abonnementservice: Nils Lohmann, Telefon
0511 475767-22, Telefax 0511 475767-19, E-Mail: abo@umweltdruckhaus.de.
Einzelverkaufspreis dieser Ausgabe 1,55 € einschließlich Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten.

A. Staatskanzlei

B. Ministerium für Inneres und Sport

C. Finanzministerium

452
Gem. RdErl. 13. 6. 2023, Reisekostenrecht; Wegstreckenent-
schädigung gemäß § 5 NRKVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20444

D. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Gleichstellung

E. Ministerium für Wissenschaft und Kultur

F. Kultusministerium

G. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen
und Digitalisierung

452

Erl. 21. 6. 2023, Richtlinien über die Gewährung von Zu-
wendungen zur Förderung von Existenzgründungen in der
Pre-Seed- und Seed-Phase (Richtlinien Gründungsstipen-
dium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77100

454

Erl. 21. 6. 2023, Richtlinien über die Gewährung von Zu-
wendungen zur Förderung von Maßnahmen für klima-
schonende und umweltfreundlichere Fahrzeuge sowie nach-
haltige Mobilitätsangebote im öffentlichen Personennah-
verkehr (Flexible Bedienformen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93200

H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

I. Justizministerium

K. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

L. Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
und Regionale Entwicklung

Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig

462
Bek. 8. 6. 2023, Aufhebung der „Stiftergemeinschaft Mitein-
ander Zukunft gestalten“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser

462
Bek. 8. 6. 2023, Anerkennung der „Peter Eggers Familien-
stiftung“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

462
Bek. 8. 6. 2023, Aufhebung der „Bürgerstiftung Varel und
Friesische Wehde“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

463

Bek. 14. 6. 2023, Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung (Benas Biogasanlage GmbH,
Vorwerk)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

463Stellenausschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73. (78.) Jahrgang Hannover, den 21. 6. 2023 Nummer 22



Nds. MBl. Nr. 22/2023

452

C. Finanzministerium

Reisekostenrecht;
Wegstreckenentschädigung gemäß § 5 NRKVO

Gem. RdErl. d. MF, d. StK u. d. übr. Min. v. 13. 6. 2023
— VD3 03500/001/01/05/01 —

— VORIS 20444 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 28. 9. 2022 (Nds. MBl. S. 1356)
–– VORIS 20444 —

Nummer 1 des Bezugserlasses wird mit Wirkung vom 1. 7.
2023 wie folgt geändert:
Das Datum „30. 6. 2023“ wird jeweils durch das Datum
„31. 12. 2024“ ersetzt.

An die
Dienststellen der Landesverwaltung
Kommunen und die der Aufsicht des Landes unterstehenden anderen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

— Nds. MBl. Nr. 22/2023 S. 452

G. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen
und Digitalisierung

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Existenzgründungen

in der Pre-Seed- und Seed-Phase
(Richtlinien Gründungsstipendium) 

Erl. d. MW v. 21. 6. 2023 — 20-32318 — 

— VORIS 77100 — 

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und
der VV zu § 44 LHO Zuwendungen zur Förderung von Exis-
tenzgründungen von innovativen, digitalen oder wissensori-
entierten Unternehmen.
1.2 Die Zuwendungen werden unter den Voraussetzungen
der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom
18. 12. 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 352 S. 1), geändert
durch Verordnung (EU) 2020/972 der Kommission vom 2. 7.
2020 (ABl. EU Nr. L 215 S. 3) — im Folgenden: De-minimis-
Verordnung —, gewährt.
1.3 Gründungsbereite Personen in der Pre-Seed- und Seed-
Phase stehen insbesondere vor der Herausforderung, dass
neben der intensiven Verfolgung der Gründungsidee in der
Regel keiner abhängigen Beschäftigung oder selbstständigen
Tätigkeit in Vollzeit nachgegangen werden kann und auch
keine sonstigen Einnahmen generiert werden. Durch die Ver-
gabe eines personenbezogenen Stipendiums sollen sie in die
Lage versetzt werden, sich vollumfänglich der Entwicklung
und Verwirklichung ihrer Geschäftsidee widmen zu kön-
nen. Die Erfolgsaussichten der Gründung sollen durch eine
Betreuung und ein Coaching durch eine begleitende Einrich-
tung erhöht werden. 

Ziel ist, dass die Gründenden bis zum Ende des Stipendi-
ums auf Basis eines Businessplans ein Unternehmen in Nie-
dersachsen gegründet haben. Mit der Förderung soll ein Bei-
trag zur Stärkung der Gründungsdynamik in Niedersachsen
geleistet werden.
1.4 Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstel-
lers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr
entscheidet die Bewilligungsstelle aufgrund ihres pflichtge-
mäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel.

2. Gegenstand der Förderung 
Gefördert werden die Ausgaben zur Gründung eines Un-

ternehmens nach Nummer 1.1 und zum Lebensunterhalt
der Gründerin oder des Gründers in Form eines personenbe-
zogenen Stipendiums.

3. Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger 
3.1 Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp-
fänger sind natürliche Personen ab 18 Jahren, die die Absicht
verfolgen, ein Unternehmen nach Nummer 1.1 in Nieder-
sachsen zu gründen. Der Unternehmenssitz muss während
der gesamten Förderdauer in Niedersachsen liegen. Ebenso
muss der Wohnsitz der Gründerin oder des Gründers zur
Antragstellung und während der Stipendiumslaufzeit in Nie-
dersachsen liegen.
3.2 Pro Gründung kann eine Einzelperson oder ein Team
von bis zu drei Personen ein Gründungstipendium beantra-
gen. Jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer des Teams stellt
einen eigenständigen Antrag mit Bezug zu den anderen An-
trägen. Aus den Anträgen muss eine nachvollziehbare Auf-
gabenaufteilung erkennbar sein. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 
4.1 Zum Zeitpunkt der Bewilligung darf noch nicht ge-
gründet worden sein. Darüber hinausgehend ist VV Nr. 1.3 zu
§ 44 LHO nicht anzuwenden. 
4.2 Die Förderung erfolgt unter der Auflage, dass eine Be-
gleitung der Gründung durch eine Hochschule, ein Start-up-
Zentrum, eine Forschungseinrichtung oder einen sonstigen
Accelerator stattfindet. Eine Begleitung durch eine Hochschule
oder Forschungseinrichtung ist nur dann möglich, wenn
nachgewiesen wird, dass für das Vorhaben bereits ein An-
trag auf ein EXIST-Gründerstipendium des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) abgelehnt
wurde oder die Hochschule oder die Forschungseinrichtung
bestätigt, dass der Antrag nicht EXIST-fähig ist. Mit dem An-
trag ist ein umfassendes und systematisches Betreuungskon-
zept der Einrichtung vorzulegen, sofern das Betreuungskon-
zept der begleitenden Einrichtung noch nicht im Vorfeld von
der Bewilligungsstelle akkreditiert wurde. 

Der Sitz der begleitenden Einrichtung muss in Niedersach-
sen liegen. 
4.3 Eine zeitgleiche Kombination des Gründungsstipendiums
mit einem anderen Stipendium, einer Beschäftigung oder
der freiberuflichen Tätigkeit von mehr als durchschnittlich
zehn Stunden wöchentlich oder anderen öffentlichen Leis-
tungen zur Finanzierung des Lebensunterhalts der Zuwen-
dungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers ist nicht
zulässig.
4.4 Die Gewährung des Gründungsstipendiums ist ausge-
schlossen, wenn zeitgleich eine Leistung nach § 137 i. V. m.
den §§ 93 und 94 SGB III in der jeweils geltenden Fassung
oder § 7 i. V. m. § 16 b SGB II in der jeweils geltenden Fas-
sung oder nach § 16 SGB VI in der jeweils geltenden Fas-
sung i. V. m. § 49 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX in der jeweils gelten-
den Fassung in Anspruch genommen wird. 
4.5 Das Stipendium wird nur einmal pro Person gewährt.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 
5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss
in Form einer Festbetragsfinanzierung zur Projektförderung
gewährt. 
5.2 Die Zuwendung wird als personenbezogenes Stipendi-
um in gleichen monatlichen Raten gezahlt und soll dazu
dienen, die Ausgaben des Gründungsvorhabens an sich und
den Lebensunterhalt der Gründerin oder des Gründers zu
decken. Die Höhe des Stipendiums beträgt 2 200 EUR mo-
natlich je gründende Person mit abgeschlossenem Studium
oder Ausbildung, die sich nicht im Status „Studierende“ be-
finden. Studierende Gründende und Andere können anteilig
mit 1 100 EUR monatlich unterstützt werden. Die Bestim-
mung der Höhe der Zuwendung richtet sich nach dem Aus-
bildungsstatus bei der Antragstellung. 
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5.3 In dem personenbezogenen Stipendium sind alle etwa-
igen Sozial- und sonstigen Versicherungsausgaben enthalten.
Die Gründerinnen und Gründer sind für ihre Sozial- und
sonstigen Versicherungsausgaben und die etwaige Abführung
von Steuern selbst verantwortlich. 
5.4 Die Höchstlaufzeit des Stipendiums beträgt zehn Mo-
nate. Es wird nur für volle Monate gewährt. 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
6.1 Durch die begleitende Einrichtung erfolgt eine kosten-
freie systematische Betreuung durch eine namentlich festge-
legte Mentorin oder einen namentlich festgelegten Mentor.
Mindestens alle zwei Monate müssen strukturierte Statusge-
spräche stattfinden. Grundlage sollte ein Meilensteinplan
sein. In den Statusgesprächen muss die Gründerin oder der
Gründer oder das Gründungsteam der begleitenden Einrich-
tung den Stand des Gründungsvorhabens präsentieren. Au-
ßerdem werden die nächsten Schritte und der Zeitplan be-
sprochen.
6.2 Des Weiteren erfolgt durch die begleitende Einrichtung
ein kostenfreies, mindestens zweimonatiges Intensivcoaching.
In dieser Zeit sollen der Gründerin oder dem Gründer oder
dem Gründungsteam von der betreuenden Einrichtung mög-
lichst kostenlose Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
werden. Das Intensivcoaching darf bereits nach der Antrag-
stellung beginnen.
6.3 Zur Bewertung der Wirksamkeit des Förderprogramms
ist eine begleitende Evaluierung vorgesehen. Dazu ist es er-
forderlich, dass die damit beauftragten Institutionen wäh-
rend und nach der Laufzeit des Förderprogramms die not-
wendigen Informationen erhalten. Die geförderten Gründer-
innen und Gründer werden daher verpflichtet, mit den für
die Evaluierung des Programms beauftragten Stellen zusam-
menzuarbeiten, die erforderlichen Auskünfte zu geben, die
notwendigen Daten zu ermitteln und diese zeitnah zur Ver-
fügung zu stellen. Die Informationen werden ausschließlich
für die Evaluierung verwendet und vertraulich behandelt. 
6.4 Die Zuwendung wird nach den Voraussetzungen der
De-minimis-Verordnung gewährt. Die Bewilligungsstelle stellt
sicher, dass sämtliche Voraussetzungen dieser Verordnung
vorliegen (insbesondere Geltungsbereich, Höchstgrenze, Er-
fordernis der transparenten Beihilfe, Kumulierung, Überwa-
chung). Die Bewilligungsstelle prüft zur Einhaltung der zu-
lässigen Höchstbeträge insbesondere eine von den antrag-
stellenden Unternehmen vorzulegende Erklärung zu bereits
erhaltenen De-minimis-Beihilfen und stellt eine Bescheini-
gung aus.

7. Anweisungen zum Verfahren 
7.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in die-
sen Richtlinien Abweichungen zugelassen worden sind. 
7.2 Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Förderbank
Niedersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177
Hannover. 
7.3 Die erforderlichen Vordrucke für die Antragstellung
(Lebenslauf, Projektskizze, Eigenerklärung, Coaching-Bestä-
tigung der begleitenden Einrichtung) und für den Verwen-
dungsnachweis werden von der Bewilligungsstelle u. a. im
Internet unter www.nbank.de zur Verfügung gestellt und
sind zu verwenden. 
7.4 In der Coaching-Bestätigung erklärt die begleitende Ein-
richtung, dass sie die Bewilligungsstelle unterrichtet, wenn
sie den Eindruck erhält, dass grobe unbegründete Abwei-
chungen vom Zeitplan vorliegen oder die Gründerin oder
der Gründer nicht an der Gründung weiterarbeitet.

7.5 Antragsverfahren
7.5.1 Das MW kann im Einvernehmen mit der Bewilligungs-
stelle Antragsstichtage festlegen. Die Bekanntmachung erfolgt
über die Internetseite der Bewilligungsstelle (www.nbank.de).

7.5.2 Die Antragstellung und die Einreichung der erforder-
lichen Vordrucke erfolgen bei der Bewilligungsstelle. Die Über-
mittlung elektronischer Dokumente sowie das Ersetzen der
Schriftform durch die elektronische Form sind nach Maßgabe
der für die elektronische Kommunikation geltenden Vorschrif-
ten des NVwVfG in seiner jeweils geltenden Fassung zulässig.

7.5.3 Die Auswahlentscheidung erfolgt auf der Grundlage
eines Scorings durch die Bewilligungsstelle. Das Scoringmo-
dell mit den entsprechenden Qualitätskriterien ist auf der
Internetseite der Bewilligungsstelle (www.nbank.de) veröf-
fentlicht. Für die Erstellung eines Scorings kann die Bewilli-
gungsstelle in Abstimmung mit dem MW eine Auswahlkom-
mission (Jury) einberufen, vor der die Antragstellerinnen und
Antragsteller ihr Vorhaben präsentieren (Pitch). In diesem
Fall legt die Bewilligungsstelle in Abstimmung mit dem MW
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jury fest, über-
nimmt den Vorsitz und organisiert die Sitzungen. 

7.5.4 Über die Bewilligung der Stipendien entscheidet die
Bewilligungsstelle.

7.5.5 Anträge nach diesen Richtlinien können bis zum 31. 3.
2027 gestellt werden. Maßgeblich für die Einhaltung der
Frist ist der Eingang der Antragsunterlagen bei der Bewilli-
gungsstelle. Anträge auf Gewährung des Gründungsstipen-
diums können bis zum 30.  6. 2027 bewilligt werden. 

7.6 Auszahlung und Verwendungsnachweis 

7.6.1 Die Bewilligungsstelle teilt der, dem oder den Begün-
stigten die Gewährung des Stipendiums schriftlich mit und
zahlt dieses monatlich zum 15. des laufenden Monats aus. 

7.6.2 Nach einer Laufzeit von vier Monaten ist von der Zu-
wendungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfänger
ein Formblatt vorzulegen. Hierin muss die betreuende Ein-
richtung bestätigen, dass bereits mindestens zwei Statusge-
spräche durchgeführt wurden, und die Zuwendungsemp-
fängerin oder der Zuwendungsempfänger muss bestätigen,
dass das Gründungsvorhaben weiterverfolgt wird und eine
erfolgreiche Umsetzung möglich erscheint.

Weitere Auszahlungen ab dem sechsten Monat sind an
diesen Nachweis gebunden.

7.6.3 Der Nachweis der Verwendung erfolgt spätestens
zwei Monate nach der Beendigung des Stipendiums in Form
eines formalisierten Abschlussberichts, der Vorlage des
Businessplans, eines Nachweises zur Durchführung des
Coachings und der Statusgespräche sowie eines Nachweises
der vorgenommenen Gründung in Niedersachsen. Für den
Fall, dass nicht gegründet wurde, sind die Vorlage einer aus-
sagekräftigen Begründung und die Stellungnahme der be-
treuenden Einrichtung notwendig.

Ein zahlenmäßiger Nachweis über die Verwendung der
Mittel erfolgt in Abweichung von VV Nr. 10 zu § 44 LHO
und Nummer 6 ANBest-P nicht. 

7.7 Die Nummern 1.1, 1.4 bis 1.7 und 5.1 bis 5.5 ANBest-P
sind grundsätzlich unverändert zum Gegenstand des Zuwen-
dungsbescheides zu machen. Die Nummer 5.3 ANBest-P
wird im Zuwendungsbescheid durch die Verpflichtung kon-
kretisiert, die Bewilligungsstelle unverzüglich zu unterrich-
ten, wenn das Gründungvorhaben nicht weiterverfolgt wird,
der Wohnsitz oder Sitz des Unternehmens nicht mehr in
Niedersachsen liegt oder eine der in Nummer 4.3 oder Num-
mer 4.4 genannten Konstellationen auftritt.

8. Schlussbestimmungen 

8.1 Dieser Erl. tritt am 21. 6. 2023 in Kraft und mit Ablauf
des 30. 4. 2028 außer Kraft. 

8.2 Staatliche Beihilfen i. S. des Artikels 107 Abs. 1 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in
der konsolidierten Fassung vom 7. 6. 2016 (ABl. EU Nr. C 202
S. 47, Nr. C 400 S. 1; 2017 Nr. C 59 S. 1) dürfen wegen der
Geltungsdauer der in Nummer 1.2 genannten beihilferecht-
lichen Rechtsgrundlage nur bis zum 31. 12. 2023 bewilligt
werden, soweit nicht eine Anpassung dieses Erl. an die ab
dem 1. 1. 2024 geltenden beihilferechtlichen Rechtsgrundla-
gen erfolgt ist.
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Für De-minimis-Beihilferegelungen, die die Voraussetzun-
gen der De-minimis-Verordnung erfüllen, gilt eine Anpas-
sungsperiode von sechs Monaten nach dem Auslaufen der
De-minimis-Verordnung, mithin bis zum 30. 6. 2024.
8.3 Der Richtliniengeber stellt sicher, dass dieser Erl. zu je-
dem Zeitpunkt eine gültige und einschlägige beihilferechtli-
che Rechtsgrundlage aufweist. Bei Bedarf passt er diesen Erl.
rechtzeitig an das jeweils aktuelle Beihilferecht an.
8.4 Die Bewilligungsstelle stellt sicher, dass staatliche Bei-
hilfen ohne gültige und einschlägige beihilferechtliche Rechts-
grundlage nach diesem Erl. nicht gewährt werden.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

— Nds. MBl. Nr. 22/2023 S. 452

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Maßnahmen für klimaschonende 

und umweltfreundlichere Fahrzeuge 
sowie nachhaltige Mobilitätsangebote
im öffentlichen Personennahverkehr

(Flexible Bedienformen)

Erl. d. MW v. 21. 6. 2023 — 44-01220/0070 —

— VORIS 93200 —

Bezug: a) RdErl. d. MB v. 15. 12. 2021 (Nds. MBl. S. 1909)
— VORIS 64100 —

b) Erl. v. 20. 12. 2019 (Nds. MBl. 2020 S. 89)
— VORIS 93200 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und
der VV/VV-Gk zu § 44 LHO mit Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie Mitteln des
Landes Zuwendungen für nachhaltige und flexible Mobili-
tätsangebote im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Ziel der Förderung ist es in den Pendler- und Verflechtungs-
räumen der Städte neue und alternative Angebote im ÖPNV
zu schaffen, um den ÖPNV so attraktiv zu gestalten, dass deut-
lich mehr Menschen ihn für regelmäßige Fahrten nutzen.
Dadurch kommt es zu einer Verlagerung des fossilbetriebe-
nen motorisierten Individualverkehrs auf umweltfreundli-
chere Verkehrsträger. 

Hierzu sollen Planung und Machbarkeitsstudien sowie
die Einrichtung und der Betrieb zusätzlicher Verkehrsange-
bote, insbesondere von flexiblen Bedienformen im öffentli-
chen Verkehr gefördert werden. Dazu gehören auch neuar-
tige digital gestützte On-Demand-Verkehre, die den Linien-
verkehr in Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage ergän-
zen und besonders auf wechselnde Nachfrage zugeschnitten
sind. Die flexiblen Bedienformen sollen zu einer Verbesse-
rung der Erreichbarkeit von Städten, Knotenpunkten und
zentralen Versorgungsbereichen aus dem Umland sowie ins-
besondere zur Schaffung von Möglichkeiten und Anreizen
zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für regelmäßige
Fahrten in die Zentren aus dünner besiedelten Regionen bei-
tragen, in denen es bisher aufgrund einer räumlich und zeit-
lich zu schwachen Nachfrage an einem ausreichenden ÖPNV-
Angebot mangelt.
1.2 Die Gewährung der Zuwendung erfolgt gemäß den Re-
gelungen der 
— Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 24. 6. 2021 mit gemeinsamen Bestim-
mungen für den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohä-
sionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und
den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakultur-
fonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den
Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für
finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visum-

politik (ABl. EU Nr. L 231 S. 159, Nr. L 450 S. 158; 2022
Nr. L 241 S. 16; 2023 Nr. L 65 S. 59), zuletzt geändert
durch Verordnung (EU) 2023/435 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. 2. 2023 (ABl. EU Nr. L 63
S. 1),

— Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. 6. 2021 über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds
(ABl. EU Nr. L 231 S. 60; 2022 Nr. L 13 S. 74),

— EU-Strukturfondsförderung 2021—2027; Rahmenregelung
der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen
zur Projektförderung (ANBest-EFRE/ESF+) — Bezugserlass
zu a —,

— Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom
18. 12. 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 352 S. 1),
geändert durch Verordnung (EU) 2020/972 der Kommis-
sion vom 2. 7. 2020 (ABl. EU Nr. L 215 S. 3) — im Folgen-
den: De-minimis-Verordnung —,

— Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. 10. 2007 über öffentliche
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. EU Nr. L 315 S. 1), ge-
ändert durch Verordnung (EU) 2016/2338 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 14. 12. 2016 (ABl.
EU Nr. L 354 S. 22)

in den jeweils geltenden Fassungen.
1.3 Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die in diesen
Richtlinien enthaltenen Regelungen für das gesamte Landes-
gebiet, also für das Programmgebiet der Regionenkategorie
„Übergangsregion“ (ÜR) (Artikel 108 Abs. 2 Buchst. b der
Verordnung [EU] Nr. 2021/1060), bestehend aus den Land-
kreisen Celle, Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lüchow-Dan-
nenberg, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade,
Uelzen und Verden sowie für das aus dem übrigen Landes-
gebiet bestehende Programmgebiet der Regionenkategorie „stär-
ker entwickelte Regionen“ (SER) (Artikel 108 Abs. 2 Buchst. c
der Verordnung [EU] Nr. 2021/1060).
1.4 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der
Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsstelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2. Gegenstand der Förderung
2.1 Gefördert wird die Einrichtung und der Betrieb von fle-
xiblen Bedienformen im ÖPNV gemäß § 1 Niedersächsisches
Nahverkehrsgesetz — im Folgenden: NNVG — mit Angebo-
ten, die den Linienverkehr in Räumen und Zeiten schwacher
Nachfrage ergänzen und besonders auf wechselnde Nachfrage
zugeschnitten sind (§ 7 b Abs. 2 Satz 1 NNVG).

Gefördert wird auch der Betrieb alternativer Bedienungs-
angebote und digitaler On-Demand-Verkehre außerhalb des
klassischen ÖPNV, bei dem dessen typische Merkmale, wie
— der Einsatz großer Fahrzeuge,
— die Fahrplanbindung,
— die Fahrtroute mit fester Haltestellenbedienung und
— die gewerbsmäßige Durchführung
nicht oder teilweise nicht erfüllt sind.

Davon umfasst sind auch ehrenamtliche oder gemeinschaft-
lich organisierte Mobilitätsangebote, z. B. zur Anbindung an
Verknüpfungspunkte oder Orte mit Versorgungsinfrastruk-
tur, sowie Kombi-Verkehre von Personenbeförderungen mit
Lieferungen zur Nahversorgung. 
2.2 Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung
der zielgerichteten Einführung von flexiblen Bedienformen
und alternativen Bedienungsangeboten nach Nummer 2.1
(Machbarkeits-/Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Konzepte
für Angebotsformate unter Einbeziehung von Nutzerinnen
und Nutzern, Maßnahmen zur Unterstützung ehrenamtlicher
Arbeit).  
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2.3 Von der Förderung ausgeschlossen sind Vorhaben, für die
eine Förderung aus EFRE-Mitteln anderer Landesprogram-
me oder aus anderen Mitteln der EU, insbesondere des Euro-
päischen Sozialfonds Plus (ESF+), des Europäischen Fonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) oder des Eu-
ropäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF)
erfolgt; dies gilt nicht, soweit die Voraussetzungen des Arti-
kels 63 Abs. 9 der Verordnung (EU) 2021/1060 zur Unter-
stützung eines Vorhabens aus einem oder mehreren Euro-
päischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) oder aus
einem oder mehreren Programmen und aus anderen Uni-
onsinstrumenten gegeben sind.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Zuwendungen können an Aufgabenträger für den ÖPNV
i. S. des § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 3 NNVG sowie unbescha-
det von dieser Aufgabenträgerschaft an Landkreise, kreis-
freie Städte oder kreisangehörige Gemeinden bewilligt
werden. Vorhaben von Landkreisen oder kreisfreien Städten
sowie kreisangehörigen Gemeinden, die nicht selbst Aufga-
benträger sind, müssen mit dem jeweiligen Aufgabenträger
abgestimmt werden.

Vorhaben i. S. von Nummer 2 können auch gemeinsam
von mehreren Zuwendungsempfängern durchgeführt wer-
den. Als Hauptadressat und verantwortlicher Zuwendungs-
empfänger fungiert ein Partner aus dem Zusammenschluss.

3.2 Darüber hinaus können Zuwendungen an natürliche
Personen oder juristische Personen des privaten Rechts, die
Personenbeförderungsleistungen erbringen, bewilligt werden.

3.3 Einem Unternehmen, das oder einer Person nach Num-
mer 3.2, die einer Rückforderungsanordnung für eine Zu-
wendung des Landes Niedersachsen nicht nachgekommen ist,
darf keine Förderung nach diesen Richtlinien gewährt werden.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Förderfähigkeit

Gefördert werden Vorhaben, die im jeweiligen Programm-
gebiet der Regionenkategorien (SER/ÜR) durchgeführt wer-
den (Artikel 108 Abs. 2 Buchst. b und c der Verordnung [EU]
2021/1060). Eine Förderung von Projekten nach Artikel 63
Abs. 3 und 4 der Verordnung (EU) 2021/1060 bleibt unbe-
nommen.

4.1.1 Eine Zuwendung darf nur gewährt werden, wenn eine
gesicherte Gesamtfinanzierung des jeweiligen Projekts im Rah-
men des Ausgabenerstattungsprinzips vorgewiesen wird. 

4.1.2 Der Förderfähigkeit steht die unter Berücksichtigung
der vergabe- und beihilferechtlichen Vorgaben der Verord-
nung (EG) 1370/2007 erfolgende Beauftragung natürlicher
oder juristischer Personen des privaten Rechts mit dem Be-
trieb einer flexiblen Bedienform oder eines alternativen Be-
dienungsangebots nach Nummer 2.1 nicht entgegen.

4.1.3 Vorhaben nach Nummer 2.1 müssen in der Regel —
ggf. nach einer Anmeldung oder Vorbestellung — zur öffent-
lichen Nutzung für jede Person offenstehen und grundsätz-
lich eine Bündelung individueller Fahrtwünsche ermögli-
chen. Vorhaben, die von vornherein ein Verkehrsangebot nur
für einen geschlossenen Nutzerkreis vorsehen, sind von der
Förderung ausgeschlossen. 

4.1.4 Für Vorhaben nach Nummer 2.1 ist eine Bestätigung
des zuständigen ÖPNV-Aufgabenträgers vorzulegen, dass der
mit dem Vorhaben beabsichtigte Verkehr mit bereits vorhan-
denen ÖPNV-Angeboten nicht befriedigend bedient werden
kann und dass das Vorhaben mit dem bestehenden regiona-
len ÖPNV-Angebot abgestimmt ist.

4.1.5 Bei Vorhaben nach Nummer 2.1, für die eine Geneh-
migungspflicht nach dem PBefG besteht, bedarf es für die
Förderung der Vorlage der Genehmigung nach dem PBefG.
Bei nach dem PBefG nicht genehmigungspflichtigen Beför-
derungsleistungen genügt die Vorlage einer formlosen Bestä-
tigung über das Nichtbestehen der Genehmigungspflicht durch
die zuständige Genehmigungsbehörde. Bestehen Zweifel über
das Bestehen der Genehmigungspflicht, entscheidet das MW.

4.1.6 Für Vorhaben nach Nummer 2.1, für deren Erbrin-
gung als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung eine Betrau-
ung erfolgt, ist ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag gemäß
Artikel 2 Buchst. i der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vor-
zulegen, der zur Vermeidung einer Überkompensation die
Berücksichtigung der Förderung bei der Ausgleichsgewäh-
rung gewährleisten muss. Alternativ ist die Vorlage eines
entsprechenden Altvertrages im Rahmen der Übergangsre-
gelung des Artikels 8 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zuläs-
sig, wenn der Zuwendungsempfänger die öffentlichen Per-
sonenverkehrsdienste im Rahmen eines Altvertrages erbringt,
der die Vorgaben der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Ra-
tes vom 26. 6. 1969 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten
bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen
Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen-
und Binnenschiffsverkehrs (ABl. EG Nr. L 156 S. 1) oder die
Altmark-Trans-Kriterien zur Ausgleichsbemessung in der Aus-
legung durch den Europäischen Gerichtshof im Altmark-
Trans-Urteil vom 24. 7. 2003 (Aktenzeichen C 280/00) erfüllt.

4.1.7 Abweichend von Nummer 4.1.6 erfolgt die Zuwen-
dung an die in Nummer 3.2 genannten Zuwendungsempfän-
gerinnen oder Zuwendungsempfänger für Verkehrsangebote
außerhalb einer Betrauung mit gemeinwirtschaftlichen Pflich-
ten (eigenwirtschaftliche Verkehre) oder für einen Einsatz als
Auftragnehmerin oder Auftragnehmer von Genehmigungs-
inhaberinhaberinnen, Genehmigungsinhabern, Betriebsfüh-
rerinnen oder Betriebsführern gemäß der De-minimis-Ver-
ordnung. Die Bewilligungsstelle stellt sicher, dass sämtliche
Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung eingehalten
werden (z. B. Geltungsbereich gemäß Artikel 1, Höchstbetrag
gemäß Artikel 3, Transparenz gemäß Artikel 4, Kumulierung
gemäß Artikel 5, Überwachung gemäß Artikel 6). Sie prüft
zur Einhaltung des De-minimis-Höchstbetrages insbesondere
eine von der Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungs-
empfänger vorzulegende De-minimis-Erklärung und stellt eine
De-minimis-Bescheinigung aus.

4.1.8 Der Zuwendungsempfänger hat einen Nachweis vor-
zulegen, dass das Vorhaben mit den Vorgaben des jeweili-
gen Nahverkehrsplans vereinbar ist und Luftqualitätspläne,
Klimaschutzpläne sowie Verkehrsentwicklungs- oder Mobi-
litätspläne — soweit vorhanden — berücksichtigt. Sofern
der regionale Nahverkehrsplan verkehrsträgerübergreifende
Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt, muss, im Ein-
klang mit den Empfehlungen des Europäischen Rechnungs-
hofs von Februar 2020, im Antrag alternativ auf andere ver-
kehrsträgerübergreifende Mobilitätspläne Bezug genommen
werden oder der Einklang des Vorhabens mit relevanten re-
gionalen und landesweiten Plänen und Strategien mit Ver-
kehrsbezug dargelegt und begründet werden.

4.2 Förderwürdigkeit

Bei der Antragstellung sind zur Beurteilung der Förder-
würdigkeit die folgenden Kriterien als Qualitätskriterien nach-
zuweisen:

4.2.1 Fachliche Qualitätskriterien:

Vorlage eines schlüssigen und nachvollziehbaren Kon-
zepts mit Darlegung der Strategien und Maßnahmen
zum Nachweis der Substanz. Das Vorhaben

— stellt eine Verknüpfung mit einem Umsteigeort
oder mehreren Umsteigeorten zu anderen Verkehrs-
mitteln (Knotenpunkte) dar,

— ermöglicht die Anbindung an Orte mit medizini-
scher oder sonstiger Versorgungsinfrastruktur oder
verknüpft die Personenbeförderung mit Lieferun-
gen zur Nahversorgung,

— erfolgt unter Einsatz ehrenamtlicher Personen bei
Fahrdienst/Disposition,

— ist eine Kooperation mit anderen Kommunen/Auf-
gabenträgern,

— führt zu einer Verringerung der verkehrsbedingten
Emissionen (gleichzeitig Beitrag zum Querschnitts-
ziel Nachhaltige Entwicklung);
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4.2.2 Qualitätskriterien nach Artikel 9 der Verordnung (EU)
2021/1060 (Querschnittsziele):
— Gleichstellung, 
— Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung,
— Nachhaltige Entwicklung (Ökologische Nachhaltig-

keit),
— Gute Arbeit;

4.2.3 Qualitätskriterien für regional bedeutsame Maßnahmen:
— Regionale Entwicklung,
— Kooperation, 
— grenzübergreifende Zusammenarbeit,
— Zusatzkriterium Modellhaftigkeit.

Die Detaillierung und die Gewichtung der Qualitätskrite-
rien (Scoring-Modell) sind aus der Anlage ersichtlich.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss
in Form einer Anteilfinanzierung zur Projektförderung ge-
währt. 
5.2 Die Förderung aus EFRE-Mitteln beträgt 
— im Programmgebiet der Regionenkategorie ÜR bis zu 60 %

der zuwendungsfähigen Ausgaben sowie
— im Programmgebiet der Regionenkategorie SER bis zu 40 %

der zuwendungsfähigen Ausgaben.
5.2.1 Eine Förderung ist nur zulässig, wenn die Zuwen-
dungen zum Zeitpunkt der Bewilligung eine Höhe von
600 000 EUR nicht überschreiten. 
5.2.2 Vorhaben nach Nummer 2.2 unterliegen der Pau-
schalierungspflicht gemäß Artikel 53 Abs. 2 der Verordnung
(EU) 2021/1060, soweit die förderfähigen Gesamtkosten
200 000 EUR nicht übersteigen. 

Auf Basis eines von der Bewilligungsstelle geprüften Finan-
zierungsplans, alternativ das wirtschaftlichste Angebot einer
Ausschreibung, wird der gemäß Artikel 53 Abs. 3 Buchst. b
der Verordnung (EU) 2021/1060 zu errechnende Gesamtbe-
trag ermittelt. Hierauf erhält der Antragsteller einen pau-
schalen Zuschuss in Höhe der unter Nummer 5.2 genannten
Förderquote. 

Im Falle der Pauschalierung auf Basis eines von der Be-
willigungsstelle geprüften Finanzierungsplans erfolgt die
Auszahlung jeweils nach Erreichung vorher definierter Mei-
lensteine. Der Zuwendungserstempfänger ist verpflichtet, im
Rahmen seiner Projektbeschreibung einen Meilensteinplan
anzufertigen sowie die budgetierten Ausgaben darzulegen.
Hierbei sind mindestens zwei und maximal vier Meilensteine
festzulegen. Der letzte Meilenstein entspricht einem Ab-
schlussbericht über das Vorhaben. Die Bewilligungsstelle
setzt den Meilensteinplan nach erfolgter Plausibilisierung
der Angemessenheit der budgetierten Ausgaben und der ge-
planten Meilensteine im Bewilligungsbescheid verbindlich
fest. Die Realisierung der Meilensteine ist anhand qualitati-
ver Nachweise zu belegen.

5.3 Dauer der Förderung
Die Laufzeit beschränkt sich auf maximal 36 Monate. Eine

ausnahmsweise längere Laufzeit bedarf der Zustimmung des
MW.

5.4 Zuwendungsfähige Ausgaben
Zuwendungsfähig sind 

— Beratungsleistungen zur planerischen Vorbereitung, Un-
terstützung der Betriebsaufnahme und zur Begleitung des
Vorhabens (einschließlich Marketingkonzept und notwen-
diger Anpassungen im laufenden Betrieb) sowie zu des-
sen Auswertung, wenn sie von unabhängigen Dritten (z. B.
Gutachterinnen, Gutachter, Ingenieurbüros, Werbeagen-
turen) für den Zuwendungsempfänger erbracht werden,

— Betriebskostendefizite, die bei der Erprobung oder beim
Betrieb der flexiblen Bedienformen oder alternativen Be-
dienungsangebote nach Nummer 2.1 entstehen, unabhän-
gig davon, ob sie bei dem Zuwendungsempfänger selbst
oder bei einer mit der Durchführung der Personenver-

kehrsleistung beauftragten Person entstehen. Für die Be-
messung im Rahmen der Bewilligung reicht eine pro-
gnostische Ermittlung z. B. auf Basis von geeigneten Kal-
kulationswerkzeugen, bestehenden vertraglichen Verein-
barungen über Leistungserweiterungen oder Erfahrungs-
werten beim Betrieb gleichartiger Systeme aus. Die Ab-
rechnung der Zuwendung erfolgt aufgrund des tatsäch-
lich nachgewiesenen jeweiligen Betriebskostendefizits,
das von einer Steuerberaterin, einem Steuerberater oder
einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirtschaftsprüfer
zu bestätigen ist,

— Sachausgaben für Vorhaben nach den Nummern 2.1 und
2.2,

— Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung, der Auf-
nahme des Betriebes und dem Marketing für das Vorha-
ben (z. B. für Faltblätter, Zeitungsannoncen, Kampagnen,
Wettbewerbe),

— Sachleistungen in Form einer Erbringung von Arbeitslei-
stungen, für die keine durch Rechnungen oder gleich-
wertige Belege nachgewiesene Zahlung erfolgt, sind nach
Maßgaben des Artikels 67 der Verordnung (EU) 2021/
1060 förderfähig (z. B. Ausgaben für Maßnahmen zur
Unterstützung des Einsatzes von Ehrenamtlichen, Schu-
lungskosten für Ehrenamtliche). Die Bedingung für die
Anerkennung werden durch gesonderten Erl. der EFRE/
ESF+-Verwaltungsbehörde festgelegt,  

— Ausgaben für Büro- und Raumausstattung, Telekommuni-
kationstechniken,

— Ausgaben für Technik, einschließlich Software.

5.5 Ausschluss von Förderungen
Nicht zuwendungsfähig sind 

5.5.1 der Erwerb von unbebauten oder bebauten Grund-
stücken,

5.5.2 Finanzierungskosten, außer bei Zuschüssen in Form
von Zinszuschüssen oder Prämien für Bürgschaften,

5.5.3 die Umsatzsteuer, die nach dem UStG als Vorsteuer
abziehbar ist.

5.6 VV/VV-Gk Nr. 8.7 Sätze 1 und 3 zu § 44 LHO findet
keine Anwendung.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
6.1 Die ANBest-EFRE/ESF+ sind unverändert zum Bestand-
teil des Bescheides zu machen. Sie ersetzen die ANBest-P
und ANBest-Gk. Abweichungen von den Regelungen der
ANBest-EFRE/ESF+ sind in den Zuwendungsbescheid auf-
zunehmen. Sie sind insbesondere insoweit zulässig, als im
Rahmen des förderfähigen Betriebkostendefizits eine Förde-
rung nicht von Ausgaben sondern auf Kostenbasis erfolgen
kann.
6.2 Im Rahmen des als Bestandteil des Verwendungsnach-
weises vorzulegenden Sachberichts nach Nummer 7.3 ANBest-
EFRE/ESF+ hat der Zuwendungsempfänger auch einen Nach-
weis über die durch das geförderte Vorhaben eingesparten
CO2-Emissionen vorzulegen. Eine angemessene Ermittlungs-
methodik dafür ist vor Projektstart mit der Bewilligungsstelle
abzustimmen.
6.3 Neben den Prüfrechten aus Nummer 9 ANBest-EFRE/
ESF+ und den Mitwirkungspflichten aus Nummer 10 ANBest-
EFRE/ESF+, ist der Zuwendungsempfänger insbesondere zu
verpflichten, bei der Erfassung der Daten in der geforderten
Differenzierung und bei der Bewertung der Förderung nach
diesen Richtlinien mitzuwirken. Die hierfür erforderliche
Software wird internetgestützt zur Verfügung gestellt und ist
zu verwenden.
6.4 Sofern im Rahmen des Vorhabens eine Förderung von
Investitionen erfolgt, hat die Bewilligungsstelle im Bewilli-
gungsbescheid einen angemessenen Zweckbindungszeitraum
festzusetzen.
6.5 Bei der Zulassung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns
werden gegenüber dem Zuwendungsempfänger die ANBest-
EFRE/ESF+ für verbindlich erklärt. 
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6.6 Der Bewilligungsbescheid erfolgt für Angebote, die ei-
ner Genehmigung nach dem PBefG bedürfen, unter der Auf-
lage, die Sollfahrplandaten oder Betriebszeiten an die Connect
Fahrplanauskunft GmbH zu liefern. Für Ist-Daten gilt, dass
diese gemäß den Vorschriften des Verbandes deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV-Vorschriften) für die Dienste AUS
(Auskunftssystem), DFI (Dynamische Fahrgastinformation)
und ANS (Anschlusssicherung) an die landesweite Daten-
drehscheibe bei der Verkehrsverbund Bremen/Niedersach-
sen GmbH (VBN GmbH) zu liefern sind. Zudem sind bei
Störungen oder Fahrplanänderungen die örtlich zuständigen
Verbünde oder Verkehrsgemeinschaften zu informieren. Die
Verkehrsunternehmen stimmen zudem der Weitergabe die-
ser Daten als offene Daten zu, soweit dies im Zusammen-
hang mit der Förderung oder für Planungszwecke des Auf-
gabenträgers erforderlich ist. Soweit es sich nicht um Beför-
derungsangebote im Linienverkehr gemäß § 42 PBefG han-
delt, sind bei unverhältnismäßigem Aufwand Ausnahmen
von Satz 1 nach Zustimmung des MW zulässig.
6.7 Der Zuwendungsempfänger ist darauf hinzuweisen, bei
der Förderung auf die Einhaltung der bereichsübergreifenden
Grundsätze aus Artikel 9 der Verordnung (EU) 2021/1060
„die EU-Grundrechtecharta“, „die Gleichstellung von Frauen
und Männern, die durchgängige Berücksichtigung der Ge-
schlechtergleichstellung und die Einbeziehung einer Ge-
schlechterperspektive“, „die Nichtdiskriminierung aufgrund
Geschlecht, Rasse und ethnischer Herkunft, Religion, Welt-
anschauung, Alter, sexueller Orientierung oder Behinderung“
und „die Berücksichtigung der VN-Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung, das Pariser Klimaabkommen sowie den Grundsatz
,der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do no signi-
ficant harm principle [DNSH])‘“ sowie „Gute Arbeit“ als ei-
genes Querschnittsziel des Landes Niedersachsen in Anleh-
nung an die Bundesrats-Drucksache 343/13 zu achten.

Der Zuwendungsempfänger ist zudem auf den „Markt-
platz ,Intelligente Städte‘“ der Europäischen Kommission hin-
zuweisen.

7. Anweisungen zum Verfahren
7.1 Vor der Bewilligung ist der Zuwendungsempfänger
darüber zu informieren, dass eine Aufnahme in die Liste der
Vorhaben nach Artikel 49 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2021/
1060 mit den dort in den Buchstaben a bis n genannten In-
formationen erfolgt. Zusätzlich ist er über die Informations-
und Kommunikationspflichten gemäß Artikel 50 der Ver-
ordnung (EU) 2021/1060 zu informieren.
7.2 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VV/VV-Gk zu § 44 LHO sowie die
ANBest-EFRE/ESF+, soweit nicht in diesen Richtlinien Ab-
weichungen zugelassen sind.

Maßgeblich für die Abrechnung ist das Programmgebiet
der Regionenkategorie (ÜR/SER), in welchem das Fahrzeug
eingesetzt werden soll. Bei programmgebietsübergreifenden
Vorhaben ist der Sitz des Betriebshofs des Zuwendungsemp-
fängers für das geförderte Fahrzeug maßgeblich. 
7.3 Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Förderbank
Niedersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177
Hannover.
7.4 Die Bewilligungsstelle stellt die für die Antragsstellung,
den Mittelabruf und den Verwendungsnachweis erforderli-
chen Informationen auf ihrer Internetseite (www.nbank.de)
und in dem Kundenportal bereit. 

Die Bewilligungsstelle hält für die Erstellung des zahlen-
mäßigen Nachweises nach Nummer 6.2 ANBest-EFRE/ESF+
Vordrucke vor. 

7.5 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie das
Ersetzen der Schriftform durch die elektronische Form sind
nach Maßgabe der für die elektronische Kommunikation gel-
tenden Vorschriften des NVwVfG in seiner jeweils gelten-
den Fassung zulässig.
7.6 Im Rahmen der Beurteilung der Förderfähigkeit sowie
der Förderwürdigkeit holt die NBank eine Bewertung der
Zuwendungsvoraussetzungen gemäß Nummer 4.1, der fach-
lichen Qualitätskriterien sowie der Querschnittsziele von der
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG)
und im Hinblick auf die Qualitätskriterien i. S. der Regiona-
len Handlungsstrategien vom jeweils zuständigen ArL ein.
Diese Bewertungen sind im Bewilligungsverfahren bei der
Förderwürdigkeitsprüfung maßgeblich zu berücksichtigen und
zu dokumentieren.  
7.7 Über die Bewilligung von Förderanträgen entscheidet
die Bewilligungsstelle. In die Einplanungen gehen nur An-
träge ein, die das Verfahren nach Nummer 7.6 durchlaufen
haben. 
7.8 Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt unter den auf-
schiebenden Bedingungen der Vorlage der Genehmigung nach
dem PBefG oder des Nachweises über das Nichtbestehen ei-
ner entsprechenden Genehmigungspflicht gemäß Nummer 4.1.5
sowie in den Fällen der Nummer 4.1.6 des öffentlichen
Dienstleistungsauftrags, soweit diese zum Bewilligungszeit-
punkt nicht vorliegen. 
7.9 Das jeweilige tatsächliche Betriebskostendefizit ist in
einer eigenen Buchführung oder einem separaten Kontenkreis
darzustellen und von einer Steuerberaterin/einem Steuerbe-
rater oder einer Wirtschaftsprüferin/einemWirtschaftsprüfer
zu bestätigen. 

Die Bewilligungsstelle hat vor jeder Auszahlung alle von
dem Zuwendungsempfänger erklärten tatsächlich getätigten
Ausgaben und Vergaben vollständig zu prüfen. Bereits im Rah-
men eines vorherigen Mittelabrufs getätigte und anerkannte
Ausgaben müssen nicht erneut belegt und geprüft werden. 

8. Schlussbestimmungen
8.1 Dieser Erl. tritt mit Wirkung vom 30. 4. 2023 in Kraft
und mit Ablauf des 31. 12. 2029 außer Kraft. 
8.2 Staatliche Beihilfen i. S. des Artikels 107 Abs. 1 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der
konsolidierten Fassung vom 7. 6. 2016 (ABl. EU Nr. C 202
S. 47, Nr. C 400 S. 1; 2017 Nr. C 59 S. 1) dürfen wegen der
Geltungsdauer der in Nummer 1.2 dieses Erl. genannten bei-
hilferechtlichen Rechtsgrundlagen nur bis zum 31. 12. 2023
bewilligt werden, soweit nicht eine Anpassung dieses Erl. an
die ab dem 1. 1. 2024 geltenden beihilferechtlichen Rechts-
grundlagen erfolgt ist. Für De-minimis-Beihilferegelungen,
die die Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung erfül-
len, gilt eine Anpassungsperiode von sechs Monaten nach
dem Auslaufen der De-minimis-Verordnung, mithin bis zum
30. 6. 2024.
8.3 Der Richtliniengeber stellt sicher, dass dieser Erl. zu je-
dem Zeitpunkt eine gültige und einschlägige beihilferechtli-
che Rechtsgrundlage aufweist. Bei Bedarf passt er diesen Erl.
rechtzeitig an das jeweils aktuelle Beihilferecht an. 
8.4 Die Bewilligungsstelle stellt sicher, dass staatliche Bei-
hilfen ohne gültige und einschlägige beihilferechtliche Rechts-
grundlage nach diesem Erl. nicht gewährt werden.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
Nachrichtlich:
An die
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH
Ämter für regionale Landesentwicklung

— Nds. MBl. Nr. 22/2023 S. 454
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Anlage

Qualitätskriterien nach Nummer 4.2

Qualitätskriterium Mindestpunktzahl Maximalpunktzahl Erläuterungen

Nur, wenn diese 
Punktzahl in dem 
jeweiligen Bewer-
tungsblock erreicht 
wurde, ist das 
Vorhaben förder-
würdig. Damit ein 
Vorhaben geför-
dert werden kann, 
muss diese block-
weise festgelegte 
Mindestpunktzahl 
erreicht werden.

Diese Punktzahl 
kann in dem jewei-
ligen Bewertungs-
kriterien maximal 
erreicht werden.

1. Richtlinienspezifische fachliche 
Kriterien

33 55

A) Ausgangslage und Ziele 10

Das Vorhaben

— stellt eine Verknüpfung mit 
einem Umsteigeort oder mehreren 
Umsteigeorten zu anderen 
Verkehrsmitteln (Knotenpunkte) 
dar,

4 0 Punkte: kein Konzept erkennbar
1 Punkt: Konzept vorhanden, jedoch 

fehlerhaft/unvollständig. 
Konzept genügt nicht den 
Anforderungen. Umfang-
reiche Nachbesserungen 
erforderlich.

2 Punkte: unvollständige/fehlerhafte 
Angaben

3 Punkte: genügt den Anforderungen
4 Punkte: geht über die Erwartung 

hinaus

— ermöglicht eine Anbindung 
an Orte mit medizinischer 
und sonstiger Versorgungs-
infrastruktur oder verknüpft 
die Personenbeförderung mit 
Lieferungen zur Nahversorgung,

4 0 Punkte: kein Konzept erkennbar
1 Punkt: Konzept vorhanden, jedoch 

fehlerhaft/unvollständig. 
Konzept genügt nicht den 
Anforderungen. Umfang-
reiche Nachbesserungen 
erforderlich.

2 Punkte: unvollständige/fehlerhafte 
Angaben

3 Punkte: genügt den Anforderungen
4 Punkte: geht über die Erwartung 

hinaus

— erfolgt unter Einsatz ehren-
amtlicher Personen bei 
Fahrdienst/Disposition.

2 0 Punkte: kein Einsatz ehrenamtlicher
Personen

1 Punkt: gelegentlicher Einsatz 
ehrenamtlicher Personen

2 Punkte: regelmäßiger Einsatz 
ehrenamtlicher Personen

Kooperation 5

Es werden Kooperations-
beziehungen zu anderen Kommunen 
oder Aufgabenträgern erwartet.

0 Punkte: keine Angaben
3 Punkte: Kooperationsbeziehungen 

sind vorhanden, werden 
aber nicht näher beschrieben.

5 Punkte: Veröffentlichungen oder 
Veranstaltungen zu den 
eigenen Erfahrungen sind 
vorgesehen.

Verringerung verkehrsbedingter 
Emissionen1)

10 20

Die durch die Maßnahmen ein-
gesparten CO2-Emissionen werden 
beziffert. Die prognostizierte Ein-
sparung der CO2-Emissionen wird 
hierfür nach Personen-km berechnet, 
wobei 20 g CO2/Personen-km 
zugrunde gelegt werden.

5 10 5 Punkte: mindestens 20 g CO2-Ein-
sparung je Personen-km 
sind zu erwarten

10 Punkte: flexible Bedienform erfolgt 
CO2-neutral. 
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Die Maßnahme trägt durch Verlage-
rung der Verkehrsströme weg vom 
Individualverkehr hin zum ÖPNV 
zum Klimaschutz bei. Die Maßnahme 
steigert die Fahrgastzahlen und stärkt 
den ÖPNV. Die Maßnahme ist geeig-
net, um die im Multifondsprogramm 
genannten Ziele zur Steigerung der 
Fahrgastzahlen zu erreichen.

5 10 Hier soll eine Einschätzung abgegeben 
werden, wie sich die Fahrgastzahlen 
entwickeln werden. 

5 Punkte: die prognostizierte Steige-
rung der Fahrgastzahlen 
beträgt mindestens 5 %. 

10 Punkte: die prognostizierte Steige-
rung der Fahrgastzahlen
erreicht mindestens 10 %. 

B) Qualität des Umsetzungskonzepts 20

Im Konzept sind der vorhandene 
Bedarf an alternativen Bedienformen 
sowie konkrete Lösungsmöglich-
keiten dargestellt, die geeignet sind, 
Anreize zur Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel für regelmäßige
Fahrten in die Zentren zu schaffen.

5 0 Punkte: Kein Konzept
1 Punkt: Konzept vorhanden, jedoch 

fehlerhaft/unvollständig. 
Konzept genügt nicht den 
Anforderungen. Umfang-
reiche Nachbesserungen 
erforderlich.

2 Punkte: unvollständiges,
fehlerhaftes Konzept

3 Punkte: Konzept genügt den 
Anforderungen.

5 Punkte: Konzept geht über 
die Erwartung hinaus.

Das Konzept enthält nachvollziehbare 
und konkrete Maßnahmen mit denen 
die CO2-Emissionen reduziert werden 
sollen.

5 0 Punkte: kein Konzept
1 Punkt: Konzept vorhanden, jedoch 

fehlerhaft/unvollständig. 
Konzept genügt nicht den 
Anforderungen. Umfang-
reiche Nachbesserungen
erforderlich.

2 Punkte: unvollständiges, 
fehlerhaftes Konzept

3 Punkte: Konzept genügt den 
Anforderungen.

5 Punkte: Konzept geht über 
die Erwartung hinaus. 

Es wird schlüssig dargelegt, welches 
Potenzial hinsichtlich der Fahrgast-
zahlen das Vorhaben birgt und, 
welche Maßnahmen zur Neukunden-
gewinnung und damit zur Steigerung 
der Fahrgastzahlen ergriffen werden 
sollen.

5 0 Punkte: kein Konzept
1 Punkt: Konzept vorhanden, jedoch 

fehlerhaft/unvollständig. 
Konzept genügt nicht den 
Anforderungen. Umfang-
reiche Nachbesserungen 
erforderlich.

2 Punkte: unvollständiges, 
fehlerhaftes Konzept

3 Punkte: Konzept genügt den 
Anforderungen.

5 Punkte: Konzept geht über 
die Erwartung hinaus. 

Durch die Maßnahme kann die 
Mobilität im Mobilitätsverbund
allgemein gefördert und damit 
ein wesentlicher Beitrag zur 
Umsetzung der Handlungsempfeh-
lungen der Klimapolitischen Um-
setzungsstrategie Niedersachsens 
(Ziel VII.5.2 Nr. 3, S. 26) geleistet 
werden.

5 0 Punkte: kein Konzept
1 Punkt: Konzept vorhanden, jedoch 

fehlerhaft/unvollständig. 
Konzept genügt nicht den 
Anforderungen. Umfang-
reiche Nachbesserungen 
erforderlich.

2 Punkte: unvollständiges, 
fehlerhaftes Konzept.

3 Punkte: Konzept genügt den 
Anforderungen.

5 Punkte: Konzept geht über 
die Erwartung hinaus. 

2. Regionalfachliche 
Bewertungskomponente

keine eigene, 
aber 48 zusammen 
mit richtlinien-
spezifischen fach-
lichen Kriterien

25

A) Regionale Entwicklung 10

Das Projekt leistet einen Beitrag zur 
regionalen Entwicklung gemäß der 
Regionalen Handlungsstrategie.

0 Punkte: Das Projekt leistet keinen 
nennenswerten Beitrag zur 
Umsetzung der Regionalen 
Handlungsstrategie. 

Qualitätskriterium Mindestpunktzahl Maximalpunktzahl Erläuterungen
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5 Punkte: Durch das Projekt wird über 
den Förderzeitraum hinaus 
ein relevanter Beitrag zur 
regionalen Entwicklung in 
mindestens einem opera-
tiven Ziel der regionalen 
Handlungsstrategie erzielt.

10 Punkte: Durch das Projekt wird über 
den Förderzeitraum hinaus 
ein sehr hoher Beitrag zu 
mindestens einem opera-
tiven Ziel oder ein hoher 
Beitrag zu mehreren opera-
tiven Zielen der Regionalen 
Handlungsstrategie erzielt, 
der zu wirksamen Impulsen 
für die regionale Entwick-
lung führt.

B) Kooperation 5

Das Projekt zeichnet sich durch 
einen kooperativen Ansatz aus
(Zusammenarbeit mehrerer Gebiets-
körperschaften, relevanter Akteure 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivil-
gesellschaft, usw).

0 Punkte: Das Projekt hat keinen 
kooperativen Ansatz.

3 Punkte: Bei dem Projekt findet eine 
Zusammenarbeit mehrerer 
Gebietskörperschaften/
relevanter Akteure in Form 
von aktiver Einbindung und 
Abstimmung statt. 

5 Punkte: Es handelt sich um ein 
Kooperationsprojekt mehre-
rer Projektpartner, d. h. 
es gibt mehrere Gebiets-
körperschaften/relevante 
Akteure (Projektträgerschaft 
einschließlich gemeinsamer 
Finanzierung des Projekts).  

C) Grenzübergreifende Zusammenarbeit 5

Das Projekt leistet einen Beitrag
zur grenzübergreifenden Zusammen-
arbeit in Europa.

0 Punkte: Das Projekt leistet keinen 
Beitrag zur grenzübergrei-
fenden Zusammenarbeit
in Europa.

3 Punkte: Das Projekt leistet einen 
Beitrag zur grenzübergrei-
fenden Zusammenarbeit in 
Europa (z. B. durch die Ein-
beziehung internationaler 
Expertise oder Erfahrungen).

5 Punkte: Es handelt sich um ein 
grenzübergreifendes Koope-
rationsprojekt, d. h. mehrere 
Gebietskörperschaften/
relevante Akteure führen 
das Projekt gemeinsam 
durch. Mindestens einer
der beteiligten Projektpart-
ner stammt dabei aus einem 
anderen EU-Mitgliedstaat 
oder einem Drittstaat. 

D) Zusatzkriterium Modellhaftigkeit 5

Das Projekt verfolgt einen besonders 
geeigneten Ansatz zur regionalen 
Entwicklung (z. B. ein besonders
integrativer oder modellhafter und 
übertragbarer Ansatz).

0 Punkte: Das Projekt verfügt nicht 
über einen für die Region 
modellhaften und übertrag-
baren Ansatz.  

3 Punkte: Das Projekt verfügt über 
einen für die Region in 
Teilen modellhaften und 
übertragbaren Ansatz.

5 Punkte: Das Projekt verfügt über 
einen für die Region beson-
ders modellhaften Ansatz 
und erscheint im hohen 
Maße übertragbar.

Gemeinsame Mindestpunktzahl für 
die richtlinienspezifischen fachlichen 
und regionalfachlichen Kriterien

48 80

Qualitätskriterium Mindestpunktzahl Maximalpunktzahl Erläuterungen
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1) Gleichzeitig Beitrag zum Querschnittsziel „Nachhaltige Entwicklung“.
2) Erfüllt die Anforderung des Do-No-Significant-Harm Prinzips (Vermeidung erheblicher negativer Umweltauswirkungen durch geförderte Pro-

jekte).

3. Querschnittsziele 12 20

Gleichstellung 3

Durch den Vorhabenträger und/oder 
das Vorhaben wird ein Beitrag zur 
Gleichstellung der Geschlechter 
erbracht, u. a. Gender-Kompetenz des 
Trägers, Erhöhung der dauerhaften 
Beteiligung von Frauen am Erwerbs-
leben und Verbesserung des beruf-
lichen Fortkommens, Förderung der 
Vereinbarkeit von Beruf/Familie und 
Pflege, Einführung und Erweiterung 
familienorientierter Maßnahmen, 
Abbau geschlechtsspezifischer 
Segregation. 

0 Punkte: keine Angaben
3 Punkte: Der Vorhabenträger hat im 

Antrag deutlich gemacht,
inwiefern ein Beitrag 
zur Gleichstellung der 
Geschlechter erbracht wird.

Der Leitfaden zum EU-Querschnitts-
ziel „Gleichstellung von Frauen und 
Männern“ steht auf der Internetseite 
der NBank zum Herunterladen zur 
Verfügung.

Chancengleichheit und Nicht-
diskriminierung

3

Durch den Vorhabenträger und/oder 
das Vorhaben werden Beiträge zur 
Nichtdiskriminierung in Bezug auf 
Geschlecht oder ethnische Herkunft, 
Religion oder Weltanschauung, eine 
Behinderung, das Alter oder die 
sexuelle Ausrichtung erbracht. 
— Berücksichtigung besonderer Ziel-

gruppen, wie z. B. Migrantinnen 
und Migranten, Zugewanderte, 
Ältere unter Berücksichtigung 
ihrer Belange und Lebenslagen.

— Gleiche Teilhabe und barriere-
freier Zugang für Menschen mit 
Behinderung. 

Es werden barrierefreie Fahrzeuge 
und Fahrzeuge mit barrierefreien 
Technologien eingesetzt.

0 Punkte: keine Angaben
2 Punkte: Die Belange und Lebens-

lagen bestimmter Ziel-
gruppen werden besonders 
berücksichtigt.

3 Punkte: Es kommen ausschließlich 
barrierefreie Fahrzeuge zum 
Einsatz.

Nachhaltige Entwicklung
(Ökologische Nachhaltigkeit)

5 11

Das Vorhaben trägt dazu bei, die Luft-
qualität zu verbessern und die Klima-
schutzziele zu erreichen. Durch das 
Vorhaben werden erhebliche negative 
Umweltauswirkungen vermieden.2)
— Beitrag zur Anpassung an den

Klimawandel durch Dekarboni-
sierung im ÖPNV

— Einsparung von CO2-Emissionen 
durch die Verwendung von um-
weltfreundlichen Verkehrsmitteln

— Schutz vor Umweltverschmut-
zung durch Vermeidung oder 
Verringerung von Emissionen
in die Umwelt. 

0—4 Punkte: Das Projekt leistet keinen 
oder einen sehr kleinen 
Beitrag zur Nachhaltigen 
Entwicklung.

5—8 Punkte: Das Projekt leistet einen 
Beitrag zur Nachhaltigen 
Entwicklung. 

9—11 Punkte: Das Projektleistet einen 
großen Beitrag zur Nach-
haltigen Entwicklung.

Gute Arbeit 3

Der Vorhabenträger trägt erkennbar 
zur Umsetzung des Querschnittzieles 
bei durch z. B.:

0 Punkte: keine Angaben.
1 Punkt: Nur sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigte oder 
Antragsteller wendet Tarif-
vertrag i. S. des TVG an.

3 Punkte: Nur sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigte 
und Antragsteller wendet 
zusätzlich Tarifvertrag 
i. S. des TVG an.

— Neubesetzung von Arbeitsplätzen 
ausschließlich mit Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, 
mit denen ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis eingegangen wird,

— Vorhabenträgerin oder Vorhaben-
träger wendet einen Tarifvertrag
i. S. TVG an.

Qualitätskriterium Mindestpunktzahl Maximalpunktzahl Erläuterungen
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Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig

Aufhebung der
„Stiftergemeinschaft Miteinander Zukunft gestalten“

Bek. d. ArL Braunschweig v. 8. 6. 2023 
— 2.11741/40-330 —

Mit Schreiben vom 8. 6. 2023 hat das ArL Braunschweig
als zuständige Stiftungsbehörde nach § 3 NStiftG die von Vor-
stand und Stiftungsrat am 14. 4. 2023 beschlossene Aufhe-
bung der „Stiftergemeinschaft Miteinander Zukunft gestalten“
mit Sitz in Braunschweig gemäß § 7 Abs. 3 Satz 3 NStiftG
genehmigt.

— Nds. MBl. Nr. 22/2023 S. 462

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser

Anerkennung der „Peter Eggers Familienstiftung“

Bek. d. ArL Leine-Weser v. 8. 6. 2023 
— 11741-P 37 —

Mit Schreiben vom 5. 6. 2023 hat das ArL Leine-Weser als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG aufgrund des
Stiftungsgeschäfts vom 27. 12. 2022 und der diesem beige-
fügten Stiftungssatzung die „Peter Eggers Familienstiftung“
mit Sitz in Hildesheim gemäß § 80 BGB als rechtsfähig aner-
kannt.

Zweck der Stiftung sind die Unterstützung und Förderung
der Stifterfamilie, der Erhalt und die Stärkung der Verbunden-
heit der Stifterfamilie sowie die Stärkung, Förderung und
Unterstützung der persönlichen Entwicklung der Familien-
mitglieder.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Peter Eggers Familienstiftung
Auf der Fuchslade 1
31137 Hildesheim.

— Nds. MBl. Nr. 22/2023 S. 462

Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

Aufhebung der
„Bürgerstiftung Varel und Friesische Wehde“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 8. 6. 2023 
— 2.06-11741-06 (021) —

Mit Schreiben vom 8. 6. 2023 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG aufgrund der
Beschlüsse des Vorstandes, des Stiftungsrates sowie der Stif-
tungsversammlung vom 3. 4. 2023 die „Bürgerstiftung Varel
und Friesische Wehde“ mit Sitz in der Stadt Varel aufgehoben.

Die letzte Anschrift der Stiftung lautet:
Bürgerstiftung Varel und Friesische Wehde
c/o Frau Birgit Renken
Steenkamp 41 A
26316 Varel.

— Nds. MBl. Nr. 22/2023 S. 462
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(Benas Biogasanlage GmbH, Vorwerk) 

Bek. d. GAA Lüneburg v. 14. 6. 2023
— 4.1 CE 002955768/LG 23-019 —

Bezug: Bek. v. 23. 3. 2023 (Nds. MBl. S. 309)

Die Firma Benas Biogasanlage GmbH hat mit Schreiben
vom 23. 3. 2023 die Erteilung einer Genehmigung für die
wesentliche Änderung einer Biogasanlage auf dem Grund-
stück in 28870 Ottersberg, Gemarkung Ottersberg, Flur 2,
Flurstücke 76/3, 77/3, 78/3 und 3/1, beantragt. Gegenstand
des Antrags ist die Änderung der eingesetzten Inputstoffe. 

Das GAA Lüneburg gibt hiermit bekannt, dass der für Mitt-
woch, den 28. 6. 2023, ab 10.00 Uhr in 28870 Ottersberg, Grüne
Straße 24, geplante Erörterungstermin im immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren für die Firma Benas
Biogasanlage GmbH nicht stattfindet. Es sind keine Einwen-
dungen eingegangen.

— Nds. MBl. Nr. 22/2023 S. 463

Stellenausschreibungen

Der Landkreis Gifhorn sucht für den Fachbereich Rechnungsprü-
fung Ihre Unterstützung als

Bauingenieurin oder Bauingenieur (w/m/d)
(Hoch- und/oder Tiefbau) als Prüferin oder Prüfer

im technischen Prüfungsbereich

zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Vollzeit nach der
EntgeltGr. 12 TVöD.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
— Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und Vergabeverfahren von

bautechnischen Vergaben nach den maßgebenden Vergaberege-
lungen,

— Prüfung von Verwendungsnachweisen von Bundes- und Landes-
zuwendungen aus dem technischen Bereich,

— Mitwirkung bei der Prüfung des Jahresabschlusses des Landkrei-
ses Gifhorn,

— Beratungsleistungen und Erstellung fachtechnischer Stellungnah-
men,

— örtliche Prüfung von Baumaßnahmen,
— Sonderprüfungen und weitere Prüfungen im Einzelfall.

Ihre Qualifikation:
— abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium (Diplom,

Bachelor, Master) der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder
Architektur und

— langjährige, praktische Erfahrungen in dem oben beschriebenen
Aufgabengebiet.

Die vollständige Stellenausschreibung, die Bewerbungsfrist sowie
die Ansprechpartnerin und den Ansprechpartner finden Sie unter
www.gifhorn.de/der-landkreis/stellenangebote.

— Nds. MBl. Nr. 22/2023 S. 463

Bei der Stadt Bad Pyrmont ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die
Stelle der

Leitung (w/m/d)
für das Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung

(EntgeltGr. 12 TVöD)

zu besetzen.
Detaillierte Informationen zu dem Stellenangebot finden Sie unter

www.stadt-pyrmont.de im Bereich Karriere/Stellenangebote. Ihre Bewer-
bung senden Sie bitte im pdf-Format an personal@stadt-pyrmont.de
oder alternativ in Papierform an die Stadt Bad Pyrmont, FG Zentrale
Dienste, Rathausstraße 1, 31812 Bad Pyrmont.

— Nds. MBl. Nr. 22/2023 S. 463
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